
Abbiegespur Altenburgstraße (westliche Richtung) Limesstraße
Antrag Nr. 14-20 / B 05939 des Bezirksausschusses des 
Stadtbezirkes 22 Aubing-Lochhausen-Langwied vom 20.03.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag fordern Sie die Stadtverwaltung auf zu prüfen, ob an der Einmündung 
Altenburgstraße / Limesstraße auf der Altenburgstraße in westlicher Richtung eine 
Abbiegespur eingerichtet werden kann.
Als Begründung führen Sie dabei an, dass durch die Markierung der Linksabbiegespur das 
(gefährliche) Überholen eines an der Haltestelle stehenden Busses durch andere Fahrzeuge 
verhindert werden würde.

Wir können Ihnen dazu mitteilen, dass nach Auskunft des Baureferates die fragliche 
Bushaltestelle nächstes Jahr barrierefrei ausgebaut werden soll. Um den Vorgaben der 
Barrierefreiheit gerecht werden zu können, muss die derzeit überbreite Fahrspur verschmälert 
und eine Aufstellfläche für Fahrgäste geschaffen werden.

Für die Markierung einer zusätzlichen Linksabbiegespur steht nach dem Umbau nicht mehr 
genügend Fahrbahnbreite zur Verfügung. Im Hinblick auf die Begründung Ihres Antrages 
gehen wir – zusammen mit dem Baureferat-T1 – aber davon aus, dass der Intension Ihres 
Antrages, das riskante Überholen möglichst zu unterbinden, letztlich mit dem Umbau bereits 
Rechnung getragen wird. Denn steht nach dem Umbau ein Bus an der Haltestelle, kann dieser
nur überholt werden, indem die Gegenfahrbahn befahren wird. 

Datum
03.05.2019

 

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung
Verkehrssicherheit und Mobilität
Verkehrssteuerung 
KVR-I/3222 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39939
Telefax: 089 233-39920
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
lsa-betrieb.kvr@muenchen.de 

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

Unser Zeichen

 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     
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Ob letztlich die Anordnung einer durchgezogenen Linie /eines Überholverbotes auf Höhe der 
Haltestelle bzw. im Zulauf der Kreuzung notwendig ist, wird nach Vorliegen der konkreten 
Ausbaupläne noch geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen


